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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LV. Jahrgang.

Nr. 36. Basel, 7. September. 1§89.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.-
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Das neueste französische Wehrgesetz.

Das neue, am 15. Juli in den französischen

Kammern zur Annahme gelangte Wehrgesetz hat
in Frankreich lebhafte Vertheidiger, jedoch auch

zahlreiche Gegner gefunden. Die ersteren heben

als Vorzüge des Gesetzes hervor, dass es dem

Lande eine zahlreichere Armee gibt, dass diese

Armee homogener wie die frühere ist und dass

die Mannschaft in Folge desselben besser für
den Krieg vorbereitet würde. Das Gesetz schaffe

ferner die unerträgliche fünfjährige Fräsenzzeit
bei der Fahne ab und vertheile zum ersten Male
die Blutsteuer in unparteiischer Weise.

Die Gegner des neuen Gesetzes behaupten
ihrerseits, dass dasselbe überflüssig sei. Das

Gesetz von 1872 habe dem Lande eine gute
Armee gegeben, die überall, besonders im fernen

Orient, wo sie engagirt war, allen in sie

gesetzten Erwartungen entsprochen habe. Es wäre
besser gewesen, diese tüchtige Armee, die das

Vertrauen des Landes gewonnen hatte und vom
Feinde gefürchtet wurde, zu behalten. Man

hätte das Freiwilligen-Institut leicht modifiziren
können und die allgemeine Dienstpflicht für alle
Franzosen ohne Ausnahme für sechs Monate

obligatorisch machen können. Wohl schienen

einige Detailveränderungen geboten; allein ein

alle Fundamentalpunkte berührendes, umfassendes

Gesetz sei angesichts des jetzigen Zustandes

Europas eine Unklugheit, wo nicht mehr.

Die französische Armee werde ferner durch

das neue Gesetz nicht vermehrt, da das Budget
nicht erhöht sei. Dasselbe könne nicht weiter

vergrössert werden, da es bereits die Kräfte des

Landes übersteige. Es sei eine Illusion, 800,000
Mann zu dekretiren, wenn man nur über Lebens¬

mittel, Bekleidung und Unterkunft für 600,000
Mann verfüge. Man müsse sich daher mit
600,000 Mann begnügen. Die angebliche
Vermehrung sei eine Täuschung. Man habe dies

wohl gefühlt, denn in dem neuen Gesetz seien

überall die Mittel angegeben,- die Präsenzstärken

zu vermindern, um innerhalb der Grenzen des

Budgets zu bleiben. Auf jeden Fall vermöge
ein Land keine grössere Armee zu haben, als
wie es unterhalten könne. —

Die Grundzüge des derartig in Frankreich be-

urtheilten neuesten französischen Wehrgesetzes
sind nun die folgenden:

Die Wehrpflicht beginnt mit dem 21. Lebensjahre

und dauert bis zum 46. Lebensjahre; sie

beträgt somit 25 Jahre, während sie bisher nur
20 Jahre, davon 5 im stehenden Heere, 6 in
der Territorialarmee und 5 in der Eeserve der
Territorialarmee betrug. Dieselbe ist somit um
5 Jahre verlängert worden. Diese fünf
Jahrgänge repräsentiren aber eine nach mehreren
Hunderttausenden zählende Streitermenge.

Die zweitwichtigste Bestimmung ist diejenige,
dass die Dienstzeit im stehenden Heere von 5

auf 3 Jahre vermindert wurde. Die Dienstzeit
in der Keserve ist dagegen um 21/« Jahre
verlängert und beträgt nach dem neuen Gesetz

6 V« Jahre. Die Dienstzeit in der Territorialarmee

ist dagegen unverändert 6 Jahre
geblieben, während diejenige in der Reserve der
Territorialarmee um 41/« Jahre verlängert wurde
und nunmehr 9x/t Jahre beträgt.

Das neue Gesetz schafft das gesammte
Einjährig - Freiwilligen - Institut und ferner alle
Dienstbefreiungen wegen häuslicher Verhältnisse
ab'; jedoch tritt an Stelle dieser letzteren
Befreiungen eine Minimaldienstzeit von nur einem
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